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Anlage 2: Bewertungsempfehlungen Amtsgerichte 
Tabelle und lfd. Nr. sind erstellt nach den AufbewBest in der Fassung vom 31.10.2007 
 

Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

1 
 

AR 
 

Akten über Angelegenheiten, die in das Allgemeine 
Register eingetragen sind, 
 
a) soweit sie Vertreterbestellungen nach § 13 Abs. 2 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
betreffen 
b) alle übrigen 
 

V 

2 
 

 Aktenregister mit den dazugehörigen 
Namenverzeichnissen (§ 7 Abs. 8 AktO), 
 
a) Namens- und Unternehmensverzeichnisse zum 
Grundbuch und zu allen öffentlichen Registern, 
b) soweit in ihnen Akten oder Aktenteile verzeichnet 
sind, die dauernd aufzubewahren sind 
c) alle übrigen 
 

a) und b) B 

3 
 

 Kontrolle des Geschäftsgangs 
 

V 
 

4 
 

 Sammelakten mit den Unterlagen über die 
Schöffenwahl, Schöffenauslosung und 
Schöffengeschäftsstelle (§§ 28 ff. GVG) 
 

V 
 

12 
 

B 
 

Akten über Mahnsachen 
 

V 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

13 
 

C 
 

Zivilprozessakten; und sonstige Akten, die betreffen 
 
a) Ansprüche nichtehelicher Kinder gegen ihren Vater, 
soweit der Anspruch in einer rechtskräftigen, vor dem 
01.07.1970 erlassenen Entscheidung festgestellt 
worden ist oder der Mann vor diesem Zeitpunkt in 
einer öffentlichen Urkunde seine Vaterschaft 
anerkannt oder in einem vollstreckbaren Schuldtitel 
sich zur Erfüllung der Ansprüche verpflichtet hat, 
Anfechtungen der Vaterschaft nach § 1600 l BGB und 
Art. 12 § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die rechtliche 
Stellung der nichtehelichen Kinder vom 19.08.1969 -
BGBl. I S. 1243  
b) alle übrigen Kindschaftssachen, Ansprüche aus 
einem familienrechtlichen Verhältnis, soweit nicht 
Familiensache (Unterabschnitt E.), 
Entmündigungssachen 
e) Aufgebotsverfahren 
f) alle übrigen Akten 
 

B 
 
In kleiner Auswahl archivwürdig: herausragende und zeittypische 
Einzelfälle, ohne Samplebildung; in der Mehrzahl handelt es sich um 
Mietsachen (v. a. Mietrückstände), Schadenersatz (v. a. Reklamationen 
aus Kaufverträgen, Sachbeschädigung, Handwerkerleistung) und 
Forderungen (z. B. Honorar, Stromrechnungen etc.), danach folgen 
Unterhaltssachen und Verkehrsunfallsachen (Versicherungsleistungen) 
Kriterien:  
− Medienresonanz 

− BGH-Entscheidung 

− Hinweise aus Archiven und Wissenschaft 

− Beteiligung prominenter Personen 

− öffentlich-rechtliche Beteiligte: BRD, Land Niedersachsen, Vereine, Kirchen 
und Religionsgemeinschaften 

− gegebenenfalls gekennzeichnete Akten 

 

18 
 

H 
 

a) Unterhalt;  
b) Akten über Anträge auf Durchführung des 
selbständigen Beweisverfahrens und sonstige Anträge 
außerhalb eines anhängigen Rechtsstreits, die nicht 
Bestandteil der Hauptakten geworden sind  
 

V 
 

19 
 

 Schiedssprüche, schiedsrichterliche Vergleiche und 
niedergelegte Anwaltsvergleiche; Schiedmannsbücher 
(-protokolle) 

A (bis 1945), ab 1945 B 
 
Nach 1945 in Auswahl archivwürdig. 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

  

20 
 
 

 Verteilungsverfahren 
 

V 
 

21 
 

K 
 

a) Zwangsversteigerungsakten, soweit der Zuschlag 
nicht erteilt ist,  
b) Zwangsversteigerungsakten, sofern der Zuschlag 
erteilt ist,  
c) Sammelakten mit den Beschlüssen über 
Zuschlagserteilung im Zwangsversteigerungsverfahren 
und mit den Verhandlungen und Protokollen über die 
Verteilung des Versteigerungserlöses 
 

B 
 
Hier sollten Einzelfälle, auf die das Gericht oder die Presse hinweisen, 
übernommen werden. 
 

21 
 

K 
 

a) Zwangsversteigerungsakten, soweit der Zuschlag 
nicht erteilt ist,  
b) Zwangsversteigerungsakten, sofern der Zuschlag 
erteilt ist,  
c) Sammelakten mit den Beschlüssen über 
Zuschlagserteilung im Zwangsversteigerungsverfahren 
und mit den Verhandlungen und Protokollen über die 
Verteilung des Versteigerungserlöses 
 

B 
 
Hier sollten Einzelfälle, auf die das Gericht oder die Presse hinweisen, 
übernommen werden. 
 

22 
 

L 
 

a) Zwangsverwaltungsakten,  
b) Akten über die Zwangsliquidation von 
Bahneinheiten,  
c) Sammelakten mit den Protokollen über die Leistung 
von Zahlungen auf das Kapital einer Hypothek oder 
Grundschuld oder auf die Ablösungssumme 
 

B 
 
Übernommen werden sollten hier nur Unterlagen zu 
Wirtschaftsunternehmen (keine Privathaushalte: 22c [V]). 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

23 
 

M 
 

Akten über Zwangsvollstreckungssachen 
 

V 
 

24 
 

IN, IK, IE 
 

Insolvenzakten,  
a) die Bände mit den Schriftstücken über die 
Verteilung,  
b) die Bände über das Restschuldbefreiungsverfahren, 
Insolvenz- und Schuldenbereinigungspläne,  
c) die übrigen Bände,  
d) Tabellen über die angemeldeten 
Insolvenzforderungen, nebst den gerichtlichen 
Vermerken nach § 178 Abs. 2 InsO; rechtskräftig 
bestätigte Insolvenzpläne nebst Bestätigungsbeschluss; 
angenommene Schuldenbereinigungspläne nebst 
Annahmebeschluss; rechtskräftige Entscheidungen 
über die Gewährung oder Versagung von 
Restschuldbefreiung (§§ 289 f, 296 - 298, 300 und 
303 InsO) 
 

B 
 
Archivwürdig sind die Akten regional bedeutender Unternehmen. 
Eine Auswahl der Unterlagen ist nach folgenden Kriterien zu empfehlen: 
− Vereine, Stiftungen und ähnliche Institutionen  

− Prominente  

− Betriebe regional typischer Branchen  

− Betriebe mit über 20 Beschäftigten, Zeitpunkt der Insolvenz 

 

25 
 

N 
 

Konkursakten,  
a) die Bände mit den Schriftstücken über die 
Verteilung,  
b) die übrigen Bände,  
c) Die Tabellen über die angemeldeten 
Konkursforderungen und die Zwangsvergleiche - 
Vergleichsvorschlag, Verhandlung und 
Bestätigungsbeschluss - 
 

B 
 
Die Unterlagen regional bedeutender Unternehmen sind als archivwürdig 
zu bewerten. 
 

26 
 

Vn 
 

a) Akten über die Verfahren nach Vergleichsordnung,  
b) Vergleiche aufgrund der Vergleichsordnung 

B 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

 Die Unterlagen regional bedeutender Unternehmen sind als archivwürdig 
zu bewerten. Möglicherweise sind je nach Region auch Mittelständische 
Unternehmen interessant. (zu den Kriterien vgl. 25) 
Sowie Akten aus erfolgreich durchgeführten Verfahren zu Betrieben 
regional typischer Branchen sowie zu Betrieben mit über 20 Beschäftigen 
zum Zeitpunkt der Vergleichsanmeldung 
 

27 
 

 Restakten 
 

V 

41 
 

Bs 
 

a) Akten über Privatklagen,  
b) Vergleiche in Privatklagen 
 

B 
 
a) in geringer Auswahl archivwürdig. Hier wäre besondere Tatumstände 
zu berücksichtigen. Häufig werden Beleidigungen (Fremdenhass) zur 
Anklage gebracht. 
b) nicht archivwürdig 
 
 

42 
 

CS, DS 
(früher 
DLs, Ds, 
Es) 
 

Akten über Anklagen;  
e) wenn auf Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen, 
auf Freiheitsstrafe oder Strafarrest von mehr als 3 
Monaten bis zu 1 Jahr unter Strafaussetzung oder 
Aussetzung des Strafrestes oder auf Jugendstrafe von 
mehr als 1 Jahr erkannt ist, 
f) wenn sonst auf Geldstrafe, Freiheitsstrafe, Strafarrest 
oder auf Jugendstrafe erkannt ist, 
g) wenn in Verfahren gegen Jugendliche und 
Heranwachsende nach Jugendrecht, jedoch nicht auf 
Jugendstrafe erkannt ist 
h) sonstige 

V 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

 

71 
 

 a) Grundbücher und Bahngrundbücher,  
b) das dazugehörige Schriftgut an Akten, Urkunden 
usw. mit Ausnahme der unter  
c) und d) bezeichneten Sonderhefte und Sammelakten 
 

Bewertungsentscheidung ausgesetzt 
Zu a) Grundbücher befinden sich i. d. R. nur noch vereinzelt in den 
Grundbuchämtern. 
Zu b) Die Grundakten befinden sich in der Regel noch in den 
Amtsgerichten, vereinzelt gab es Abgaben von Grundakten vor 1900. 
Grundakten: bis 1945/1990 komplett zu übernehmen und danach nur 
noch in Auswahl (Grundstücke regional wichtiger Wirtschaftszweige [z. 
B. Bergbau] sowie Landwirtschaft 
 

73 
 

HR 
 

a) Handelsregister,  
b) Handelsregisterakten,  
c) die zum Handelsregister einzureichenden 
Jahresabschlüsse und andere Unterlagen der 
Rechnungslegung 
 

a) A  
b) und c) B 
 
Bei HRA bei der Auswahl ist die Betrachtung des Steueraufkommens 
sinnvoll (vgl. die Betriebslisten der OFD) 
− lange bestehende Firmen 

− Besonderheiten bei regionaler Wirtschaftsstruktur 

 
Bei HRB: i. R. nur Sonderbände (seit 1950er Jahren), Auswahl mit 
Überlieferung der Finanzverwaltung abstimmen (s. o.) 
− Vermögenswert ab * 

− Kulturbetriebe 

 

73a/
a 
und 
73a/
b 
 

PR 
 

a) Partnerschaftsregister,  
b) Partnerschaftsregisterakten 
 

a) A 
b) V 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

74 
 

GR 
 

a) Güterrechtsregister,  
b) die zum Güterrechtsregister gehörigen Akten 
 

V 
 

75 
 

VR 
 

a) Vereinsregister,  
b) die zum Vereinsregister gehörigen Akten 
 

a) A 
b) B 
 
Zu b) in größerer Auswahl archivwürdig: regional besonders wichtig sind 
u. a. Sparkassenvereine, Sport- und Schützenvereine; sozialtypisch: 
Elterninitiativen u. ä. 
 

76 
 

GnR 
 

a) Genossenschaftsregister,  
b) Liste der Genossen,  
c) die zum Genossenschaftsregister gehörigen Akten,  
d) Beihefte zur Liste der Genossen mit den 
Beitrittserklärungen und den Aufkündigungen,  
e) die zum Genossenschaftsregister einzureichenden 
Jahresabschlüsse und andere Unterlagen der 
Rechnungslegung 
 

a) A 
b)-e) B 
 
b)-e) in größerer Auswahl archivwürdig, Beihefte zur Liste der Genossen 
nicht archivwürdig; zu beachten ist hier vor allem der regionaler Bezug, 
z. B. bei Einkaufsgenossenschaften (Edeka), Baugenossenschaften, Volks- 
und Raiffeisenbanken etc. Die Auswahl sollte sehr begrenzt sein. 

77 
 

MR 
 

a) Musterregister,  
b) die zum Musterregister gehörigen Akten 
 

B / V 
 

78 
 

SSR 
 

a) Seeschiffsregister,  
b) die zum Seeschiffsregister gehörigen Akten 
 

a) A 
b) B 
 
Zu b) in Auswahl archivwürdig 
 

79 
 

BSR 
 

a) Binnenschiffsregister,  
b) die zum Binnenschiffsregister gehörigen Akten 

a) A 
b) B 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

  
Zu b) in Auswahl archivwürdig 
 

80 
 

SBR 
(füher 
PRS) 
 

a) Schiffsbauregister,  
b) die zum Schiffsbauregister gehörigen Akten (Gemäß 
der Schiffsregisterordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26.05.1951 - BGBl. I S. 359 - ist 
an die Stelle der Bezeichnung „Pfandrechtsregister für 
Schiffsbauwerke“ die Bezeichnung 
„Schiffsbauregister“ getreten – Registerzeichen SBR) 
 

a) A 
b) V 
 

80/1 
 

LR 
 

a) Register für Pfandrechte an Luftfahrzeugen,  
b) die zum Register für Pfandrechte an Luftfahrzeugen 
gehörigen Akten 
 

a) A 
b) B 
 
zu b) in strenger Auswahl archivwürdig; zu übernehmen wären hier 
besondere Unternehmen bei den dafür zuständigen Gerichten  
 

82 
 

PK (früher 
Kb) 
 

a) Pachtkreditregister (früher: Register für 
landwirtschaftliche Kapitalkreditbeschaffungssachen),  
b) Akten über Pachtkreditsachen (früher: Akten über 
landwirtschaftliche Kapitalkreditbeschaffungssachen) 
 

a) A 
b) V (nach 1945) 
 

83 
 

I 
 

Urkunden 
 

V 
 

84 
 

II 
 

Akten über sonstige Handlungen und Entscheidungen 
in Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, die 
außerhalb eines anhängigen Verfahrens vorgenommen 
oder beantragt sind,  
a) soweit sie die Gewährung richterlicher Vertragshilfe 

V außer  
b) und f) B 
 
zu b) hier ist darauf zu achten, tatsächlich nur Akten zu übernehmen, die 
soziale Verhältnisse widerspiegeln 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

betreffen  
b) soweit sie Verfahren nach §§ 43 ff. 
des Wohnungseigentumsgesetzes betreffen 
e) soweit sie Eide und eidesstattliche 
Versicherungen betreffen 
f) alle übrigen 
 

zu f) Todeserklärungen der Nachkriegszeit sind komplett archivwürdig; 
etliche Verfahren kommen auch erst in den 1990er Jahren, hier ist 
sorgfältig zu prüfen und eine Auswahlarchivierung vorzunehmen, auch 
komplette Übernahmen sind für diese „Nachzügler“ noch zu 
rechtfertigen, da dies viel über die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs 
über die unmittelbare Nachkriegszeit aussagen kann. 
 

85 
 

III 
 

Standesamtssachen 
 

A 
Anträge nach Transsexuellengesetz vollständig archivwürdig 
 

861 
 

 Sammelakten über den Austritt von Personen 
aus den Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts 
Sammelakten über den Austritt von Personen 
aus den Religionsgemeinschaften öffentlichen Rechts 
 

V 
 

87 
 

 Vollstreckung Jugendamt 
 

V 
 

88 
 

 Wechselproteste 
 

V 
 

89 
 

IV 
 

Akten über Verfügungen von Todes wegen (ergänzen) 
b) sonstige 
 

B 
 

90 
 

 a) Verwahrungsbücher über Verfügungen von Todes 
wegen 
 

V 
 

91 
 

V 
 

Erbauseinandersetzungen 
 

V 
 

 
1 In aktuellem Katalog (vgl. JAktAV) nicht mehr vorhanden! 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

91 
 

VI 
 

Akten über die Vermittlung von 
Auseinandersetzungen 
 

V 
 

92 
 

VI 
 

a) Akten über sonstige Handlungen des 
Nachlassgerichts  
b) Erbscheine, Zeugnisse über Ernennung eines 
Testamentsvollstreckers und ähnliche Zeugnisse, ferner 
Ausschlagungen von Erbschaften und 
Erbverzichtsverträge sowie Unterlagen über die 
Anfechtung von Verfügungen von Todes wegen 
 

V / B  
 
(vom Gericht gekennzeichnete Fälle) 
 

93 
 

F 
(bis 31. 
August 
2009 VII, 
VIII, IX) 
 

Akten über Vormundschaften, Pflegschaften und 
Beistandschaften 
a) Anhörungsprotokolle, ärztliche Gutachten, 
vormundschaftsgerichtliche Genehmigung der 
Unterbringung 
b) Anerkennung der Vaterschaft, Zustimmung des 
Kindes zur Anerkennung der Vaterschaft und sonstige 
in das Urkundsregister unter I eingetragene 
Beurkundungen 
 

B 
 
in geringer Auswahl archivwürdig, größere Auswahl für die unmittelbare 
Nachkriegszeit (VII, IX) 

94 
 

XVI 
(früher: 
X) 
 

Akten über Adoptionen 
 

B  
 
geringe Auswahl besonderer Fälle (umfangreiche Vorgänge, Kriterien wie 
Nr. 93) 
 

95 
 

XVII 
 

a) Akten über Betreuungssachen 
b) Vorgänge über die Genehmigung der 
Unterbringung und sonstiger 

B 
 
Geringe Auswahl: 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

Unterbringungsmaßnahmen (§ 70 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 
FGG), Vorgänge über die vormundschaftsgerichtliche 
Genehmigung nach § 1905 Abs. 2 BGB 
 

besondere Einzelfälle (großes Vermögen, prominente Familie, 
Sozialmilieu wird transparent)  
Auf Beihefte zur Regelung der Vergütung des Betreuers kann verzichtet 
werden. 
 

96 
 

X 
 

a) Akten über andere vormundschaftsgerichtliche 
Angelegenheiten  
b) Ehelicherklärungen, Feststellungen der Legitimation 
durch nachfolgende Ehe, Anfechtungen der 
Ehelichkeit, Feststellungen der Vaterschaft, 
Anfechtungen der Vaterschaft, Annahme an Kindes 
Statt 
c) Erklärungen über Gütertrennung nach Art. 8 
Abschn. I Nr. 3 bis 5 des Gleichberechtigungsgesetzes, 
Erklärungen nach §§ 2, 3 des Gesetzes über den 
ehelichen Güterstand von Vertriebenen und 
Flüchtlingen 
 

a) und b) B  
c) V 
 

97 
 

XI 
 

Akten über Erziehungsbeistandschaften (vor 1970: 
Schutzaufsichten) 
 

B 
 
bis ca. 1991 geringe Auswahl aussagekräftiger Einzelfälle (umfassende 
Dokumentation des Falles, psychologische Gutachten). 
 

98 
 

XII 
 

Akten über Fürsorgeerziehung (seit 1991 
Erziehungshilfe) 
 

B 
 
Sollten Fürsorgeakten mit Anlegedatum bis ca. 1975 noch im Gericht 
vorhanden sein, dann wären diese vollständig zu übernehmen (siehe 
ErlMJ. 15.06.2009). Ab 1990 Auswahl aussagekräftiger Einzelfälle 
(umfassende Dokumentation des Falles, psychologische Gutachten). 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

 

99 
 

XIV 
 

Akten über Abschiebehaftsachen und sonstige 
Freiheitsentziehung/Unterbringung 
 

V 
 

100 
 

 Sammelakten, Mitteilungen 
 

V 
 

1012 
 

 Akten über Stiftungen 
 

A 
 

102 
 

 a)-b) Akten der Notare;  
c) Bücher der Notare; Die an die Amtsgerichte 
abgelieferten Unterlagen der Notare, und zwar 
d) Urkundenrolle, Erbvertragsverzeichnis, 
Namenverzeichnis zur Urkundenrolle, 
Urkundensammlung einschließlich der gesondert 
aufbewahrten Erbverträge 
 

a)-c) V 
d) A (bis 1900) / B (nach 1900) 
 
Ein Großteil aller Notarsurkunden auch in Gerichtsakten (Grundbuchamt, 
Handels- und andere öffentliche Register, Nachlasssachen, 
Vormundschaftssachen). 
 
zu d) Empfehlung für die Bewertung: Urkundenrolle und 
Namensverzeichnisse bis 1900 komplett archivwürdig 
(Ersatzüberlieferung!); danach in Auswahl archivwürdig: 
ausgewählte Notariate komplett mit zugehörigen Namensregistern 
 

1033 
 

UmschZ 
(jetzt: II) 
 

Akten über Anträge nach dem Gesetz über 
Unschädlichkeitszeugnisse 
 

V 
 

104 
 

 Die zur Zwangsvollstreckung geeigneten Titel (z. B. 
Festsetzungsbeschlüsse nach § 56 g FGG) 
 

V 
 

 
2 Im aktuellen Katalog (JAktAV) ist diese Position nicht mehr enthalten! 
3 Diese Position ist im aktuellen Katalog (JAktAV) nicht enthalten! 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

1054 
 

F 
 

Akten über Familiensachen (§ 23 b Abs. 1 GVG) 
einschließlich Akten der diesen Verfahren 
vorausgehenden Anträge auf Bewilligung von 
Prozesskostenhilfe (§ 117 ZPO) sowie Akten weiterer 
Einzelangelegenheiten, die zur Zuständigkeit des 
Familiengerichts gehören, soweit nachfolgend keine 
besonderen Bestimmungen gelten. 
 

B 
 
Geringe Auswahl nach: 

− Medienresonanz 

− BGH-Entscheidungen 

− prominente Beteiligte und umfangreiche Verfahren 

106 
 

F 
 

a) Akten über Ehesachen bzw. 
Lebenspartnerschaftssachen, die zur Aufhebung der 
Ehe oder der Lebenspartnerschaft führen einschließlich 
dazugehöriger Sonderhefte über einstweilige 
Anordnungen und der für Folgesachen angelegten 
Sonderhefte 
c) Urteile sowie Entscheidungen und Vergleiche über 
den Versorgungsausgleich, beglaubigte Abschriften 
von Entscheidungen der Berufungs- und 
Beschwerdeinstanz aus den unter a) genannten Akten 
 

a) B 
c) V 
 
Geringe Auswahl  

− besondere Einzelfälle (Prominente) 

− Fälle mit sozialgeschichtlicher Relevanz. 
 
zu c) Versorgungsausgleich: nicht archivwürdig 
 

107 
 

F 
 

Akten über Streitigkeiten, die die durch 
Verwandtschaft, Ehe oder Lebenspartnerschaft 
begründete gesetzliche Unterhaltspflicht betreffen 
 

B 
 
Geringe Auswahl weniger Beispielfälle, die den Wandel in der 
Rechtsprechung zuungunsten des weniger finanzkräftigen Ex-
Ehepartners - in der Regel also der Frau - dokumentieren, insbesondere 
auch dann, wenn es um den Betreuungsunterhalt für ein gemeinsames 
Kind geht. Des Weiteren sollten einige Fälle übernommen werden, die 

 
4 Ziffern 105-114 weichen inhaltlich zum Teil erheblich von den bei Stahlschmidt beschriebenen Positionen ab. Diese Abweichungen sind im Kommentar entsprechend 
vermerkt. 
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Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

den Elternunterhalt, d. h. den von Kindern für ihre pflegebedürftigen 
Eltern zu leistenden Unterhalt betreffen 
 

108 
 

F 
 

a) Akten über Verfahren, die den 
Versorgungsausgleich betreffen 
b) Entscheidungen und Vergleiche, beglaubigte 
Abschriften von Entscheidungen der 
Beschwerdeinstanz aus den unter a) genannten Akten  
 

V 
 

110 
 

F 
 

Unterhaltspflicht 
 

V 
 

111 
 

F 
 

a) Akten über Kindschaftssachen gemäß § 640 Abs. 2 
ZPO 
b) Urteile aus den Akten zu a) sowie Protokolle gemäß 
§ 641 c ZPO 
 

a) B 
b) V 
 
a) kleine Auswahl vorzugsweise Akten mit psychologischen Gutachten 
unter Berücksichtigung sozial- und mentalitätsgeschichtlicher 
Fragestellungen: 

− prominente Einzelfälle 

− ggf. Berufungsverfahren 
 
Wird eine Akte als archivwürdig eingestuft, sollten auch die unter anderen 
Aktenzeichen geführten Akten zu diesem Fall (elterliche Sorge, 
Umgangsrecht, Herausgabe, ev. Scheidung der Eltern) übernommen 
werden, weil die Fälle sonst nicht vollständig dokumentiert werden 
können. 
b) V 

112 
 

F 
 

Akten über Anträge auf Befreiung vom Erfordernis der 
Volljährigkeit (§ 1303 Abs. 2 BGB) 
 

B 
 
geringe Auswahl weniger Beispielfälle 
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Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

 

113 
 

F 
 

b) Akten über die Anordnung von 
Ergänzungspflegschaften, soweit § 1836 e BGB 
Anwendung findet, sowie Akten mit 
Vermögensverzeichnissen nach §§ 1640 und 1683 
BGB 
 

V 
 

114 
 

FH 
 

a) Akten über Verfahren nach § 53 e Abs. 2 und 3 
FGG 
e) Erklärungen nach § 21 LPartG (auch soweit sie zu 
Maßnahmen des Familiengerichts keinen Anlass geben 
und nicht unter dem Registerzeichen FH erfasst sind) 
 

V 
 

115 
 

 Ausgleichsforderungen 
 

V 
 

116 
 

 Kindschaftssachen, Vaterschaft 
 

V 
 

117/
118 
 

 Ehehindernisse 
 

V 
 

119 
 

 Arreste in Scheidungssachen 
 

V 

120
a 
 

 Urteilssammlungen in Familiensachen 
 

V 

121 
 

 Erbhöferolle 
 

A 
 

122 
 

EhR 
 

Erbhofakten 
 

B/V; B bis 1947 
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Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

123 
 

 Erklärungen zur Erbfolge bei Erbhöfen 
 

V 
 

124 
 

 Gemeindeverzeichnisse der Erbhöfe 
 

V 

127 
 

 Restakten bestimmter Lw-Sachen 
 

V 
 

131 
 

Lw (XV) 
(früher: 
LwG, 
LwS, LwP, 
LwV, 
PSch) 
 

Akten über Landwirtschaftssachen sowie 
Entscheidungen und Vergleiche zur Hauptsache sowie 
Urkunden, auf die darin Bezug genommen ist, aus 
Akten in Pachtschutzsachen. Zu den Entscheidungen 
usw. im Sinne dieser Vorschrift gehören auch die zu 
den Akten genommenen beglaubigten Abschriften 
von Entscheidungen der höheren Instanzen 
 

B 
 
in kleiner Auswahl (größere Auswahl bis 1953) archivwürdig: 

− besondere Einzelfälle mit detaillierten Angaben zum Hof (Geschichte, 
Hofgebäude, Erbrecht) oder zur Flächennutzung (Anbauarten, 
Umwidmung von agrarischen Nutzflächen zu Siedlungs-, Gewerbe- 
und Verkehrszwecken) 

− besondere Einzelfälle mit detaillierten Angaben zur Familie 
(Einkommens- und Wohnverhältnisse, ländliche Verhaltens- und 
Denkweisen) 

− Berücksichtigung geographischer, agrargeschichtlicher und 
sozialgeschichtlicher Fragestellungen 

 

132 
 

Lw (XV) 
(früher: 
LwZ) 
 

Zuweisungsverfahren 
 

B 
 
in kleiner Auswahl übernehmen 
 

133 
 

Lw (XV) 
(früher: 
LwH, 
LwA, 
LwB) 
 

a) Verfahren betr. die Erteilung von 
Hoffolgezeugnissen und Erbscheinen 
b) Hoffolgezeugnisse und Erbscheine 
c) Verfahren betr. die Genehmigung von 
Hofübergabeverträgen 
 

B 
 
in kleiner Auswahl (größere Auswahl bis 1953): 
besondere Einzelfälle mit aussagekräftigen Angaben zum Hof und seiner 
Nutzung archivwürdig. Sie werden teilweise auch bei der Grundakte 
aufbewahrt. 
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Betreff Bewertung 
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B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

134 
 

 Lw-Nebenverfahren 
 

V 
 

135 
 

 Sammelakten mit dem Schriftgut über die nicht in das 
Register für Landwirtschaftssachen oder 
entsprechende Register eingetragenen Sachen 
 

V 

136
a 
und 
c 
 

 Zwangsversteigerung Lw 
 

V 
 

136
b 
 

 Sammelakten Beschlüsse über Zuschlagserteilung 
 

V 
 

137 
 

 Zwangsverwaltung Lw 
 

V 
 

140 
 

 Höfeakten gemäß § 10 der Verfahrensordnung für 
Höfesachen (HöfeVfO) vom 29.03.1976 (BGBl. I S. 
881, 885) oder entsprechende Akten nach 
landesrechtlicher Regelung 
 

A (bis 1945) / B (nach 1945):  
 
Die Akten nach 1945 sind i.d.R. wenig aussagekräftig und nur in 
absoluten Ausnahmefällen, so etwa für Grundstücke regional wichtiger 
Wirtschaftszweige (z. B. Bergbau) sowie Landwirtschaft archivwürdig. 
Sie liegen bei den Grundakten (als HöA) oder sind in diese integriert bzw. 
mit diesen identisch. 
 

153-
154 
 

 Arbeitsgerichtssachen 
 

 

161 
 

 Pachtschutzsachen 
 

V 
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B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

162 
 

 Mietschutzsachen 
 

V 
 

171 
 

 Entschuldung 
 

V 
 

181 
 

 Erbgesundheitsakten 
 

A 
Falls angeboten, als archivwürdig zu übernehmen 
 

182 
 

 Ehegesundheitssachen 
 

A  
 
Falls angeboten, als archivwürdig zu übernehmen 
 

191 
 

 Mietpreisfestsetzung 
 

V 
 

192 
 

 Wiedergutmachungssachen 
 

V 
 

193 
 

 Umstellungsgesetz 
 

V 
 

2215 
 

 Generalakten (Abschnitt B der Anweisung zum 
Generalaktenplan) 
a) über Rechtsnormen (Gesetze, Verordnungen, 
Observanzen, Privilegien usw.) 
b) über sonstige Angelegenheiten mit Ausnahme der 
unter c) bezeichneten Beiakten 
c) Beiakten über Vorgänge von untergeordneter oder 
vorübergehender Bedeutung, Presseäußerungen und 
dergleichen 
 

B 
 
Zu übernehmen ist eine geringe Auswahl in Abstimmung mit der 
Überlieferung des zuständigen Landgerichts, das betrifft, 
Geschäftsverteilung, Geschäftsordnung und Geschäftsgang; vor Ort 
wären Bauangelegenheiten und Protokolle von Dienstbesprechungen zu 
übernehmen.  
 
Darüber hinaus: Altakten ehemaliger Gerichtsgefängnisse nur in 
Ausnahmen:  

 
5 Die Positionen 221 bis 224 finden sich nicht mehr in der aktuellen JAktAV. Weitere Regelungen sind zu erwarten. 



Überarbeitete Bewertungsempfehlungen (Stahlschmidt, AG 2004) für Schriftgut der Justiz unter Berücksichtigung elektronischer Fachverfahren und Aktenführung  
(Stand: Dezember 2022) 
 

Seite 19 von 20 
 

Lfd. 
Nr. 

Register-
zeichen 

Betreff Bewertung 
A = Archivwürdig 
B = Bewerten (durch Einsichtnahme) 
V = Vernichten 
 

− NS-Zeit 

− besondere Kompetenzen/Abteilungen beim jeweiligen AG 
 

222 
 

 Sammelakten und Blattsammlungen (Abschnitt C der 
Anweisung zum Generalaktenplan) über 
c) Vorgänge der Bewerber, die nicht in Personalakten 
einmünden 
e) Anträge auf Ausstellung einer Apostille und Anträge 
auf Beglaubigung zum Zwecke der Legalisierung 
g) sonstige Verwaltungsangelegenheiten 
 

B 
 
nur in Ausnahmefällen archivwürdigt: 

− NS-Zeit 

− besondere Kompetenzen/Abteilungen beim jeweiligen AG 

− prominente Gutachter oder Beisitzer (c) 
 

223 
 

 Nachweisungen über die Verteilung der Vordrucke zu 
Hypotheken-, Grundschuld und Rentenschuldbriefen 
sowie zu Schiffsbriefen und Schiffszertifikaten 
 

V 
 

224 
 

 Personalakten 
a) der Angestellten, Arbeiter und Auszubildenden 
b) der Rechtsbeistände und sonstigen Personen 
(Unternehmen), denen die Erlaubnis zur 
geschäftsmäßigen Rechtsbesorgung erteilt ist 
 

V 
 

225 
 

 Verwahrbücher 
 

V 
 

226 
 

 Gerichtsvollzieher 
 

V 
 

227 
 

 Standesamts-Nebenregister 
 

V 
 

228 
 

 Hinterlegungen 
 

V 
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229 
 

 Entziehungsverfahren 
 

 

230 
 

 Geschäftsstatistik 
 

V 
 

231 
 

 Lehrlingsprüfungen 
 

V 
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